
122

Strafrecht/OWi

VA

07-2018 VA 
Verkehrsrecht aktuell

PROZESSRECHT

Paukenschlag beim (akten-)einsichtsrecht oder: 
Der rechtsstaat lebt ...

| Große Aufmerksamkeit hat in den letzten Wochen der VerfG Saarland  
erregt (27.4.18, Lv 1/18, Abruf-Nr. 201394). Es handelt sich bei der Entschei-
dung um die erste verfassungsgerichtliche Entscheidung in dem heftig  
umstrittenen Bereich des Einsichtsrechts des Betroffenen bzw. seines Ver-
teidigers in Messunterlagen. Da der Beschluss des VerfG Saarland fast 30 
Seiten lang ist, kann man ihn hier nicht im Einzelnen darstellen. Darum 
beschränken wir uns auf einige Eckpunkte/Kernaussagen. |

Die Kernsätze lauten:

�� Es verletzt das Gebot eines fairen Verfahrens und das Gebot des rechtli-
chen Gehörs, wenn eine lesbare Falldatei mit Token-Datei und Passwort 
sowie Statistikdatei nicht zugänglich gemacht wird.

�� Aus dem Gebot eines fairen Verfahrens folgt das Gebot der Waffengleich-
heit. Danach muss dem Betroffenen auch im Bußgeldverfahren  
Zugang zu den Informationen gewährt werden, die er benötigt, um sich  
gegen den Vorwurf zu verteidigen oder durch einen Verteidiger verteidigen 
zu lassen.

�� Kommen die Verwaltungsbehörden den Einsichtsgesuchen des Verfah-
rensbevollmächtigten sowie den diesbezüglichen Verfügungen des AG ggf. 
nicht nach, muss das AG das Verfahren bis zur Herausgabe der Messdaten 
aussetzen. Es muss sicherstellen, dass dem Verfahrensbevollmächtigten 
eine Herausgabe dieser Daten nicht verwehrt wird. Denn liegen diese  
Daten im Zeitpunkt der Hauptverhandlung dem Verfahrensbevollmächtig-
ten und ggf. einem Sachverständigen nicht vor, kann keine effektive Vertei-
digung des Betroffenen mit Vortrag von Messfehlern – wenn diese aufge-
treten sein sollten – vorbereitet werden. Damit wird dem Betroffenen das 
Äußerungsrecht abgeschnitten bzw. dessen Ausübung faktisch unmöglich 
gemacht. Es liegt ein Verstoß gegen die Grundsätze eines fairen Verfah-
rens und des rechtlichen Gehörs vor.

�� Bisher war es vor dem AG oft so, dass ein in der Hauptverhandlung gestell-
ter Beweisantrag, ein technisches Gutachten einzuholen, abgelehnt wur-
de. Das verletzt das Gebot eines fairen Verfahrens, das Gebot des recht-
lichen Gehörs und das Willkürverbot, wenn der Beweisantrag mit der  
Begründung abgelehnt wird, es liege ein standardisiertes Verfahren vor, 
und damit ausdrücklich oder stillschweigend dem Betroffenen oder der 
Verteidigung vorgeworfen wird, es seien keine konkreten Anhaltspunkte 
für Messfehler dargelegt worden. Eine solche Darlegung ist nämlich erst 
nach Einsicht in die Messdaten möglich gewesen.
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relevanz für die Praxis
Nach diesem Beschluss wird die Rechtsprechung der OLG zur Einsicht in 
Messunterlagen neu geschrieben werden müssen. Die Literatur hat bereits 
seit Jahren so argumentiert wie das VerfG, die OLG haben es zum Teil anders 
gesehen und bei der Herausgabe der Messunterlagen oder -daten gemauert.

Allerdings ist bei der Hartnäckigkeit, die die OLG in den vergangenen Jahren 
in dieser Streitfrage an den Tag gelegt haben, das letzte Wort in der Frage 
noch nicht geschrieben/gesprochen. Die OLG, deren Rechtsprechung explizit 
als Verstoß gegen das Gebot eines fairen Verfahrens und das Gebot des recht-
lichen Gehörs angesprochen worden ist, werden wahrscheinlich versuchen, 
weiter zu mauern. Man wird neue Wege ersinnen, die möglicherweise dahin 
gehen, dass es sich ja „nur“ um eine Entscheidung aus dem Saarland han-
delt, die in Bayern, NRW oder sonst wo nicht interessiert. Und es wird sich 
sicherlich auch „anbieten“, weiter an den Anforderungen an die Begründung 
der Verfahrensrüge zu schrauben bzw. dort die Hürden noch höher zu legen, 
als man sie in der Vergangenheit schon (unsinnigerweise) gezogen hat (vgl. 
dazu OLG Hamm VA 18, 109). Und da kann man dann nur hoffen, dass hoffent-
lich bald wieder ein Verfassungsgericht sagt: So nicht.

Gerichte werden 
vermutlich weiter 
mauern

VORLÄUFIGE ENTZIEHUNG DER FAHRERLAUBNIS

BVerfG: Das gilt zur Prognose bei der  
vorläufigen entziehung der fahrerlaubnis 

| Entscheidungen des BVerfG zu § 111a StPO sind rar. Das liegt sicherlich 
mit daran, dass die Mandanten wegen des Zeitverlusts den Weg nach Karls-
ruhe scheuen. Befasst sich das BVerfG mit den Fragen des § 111a StPO, sind 
die Entscheidungen deshalb von besonderem Interesse. |

Sachverhalt
Auf Antrag der StA hatte das AG die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis 
der Beschuldigten angeordnet. Sie habe nach den polizeilichen Ermittlungen 
mit ihrem Pkw einen Verkehrsunfall verursacht und sich von der Unfallstelle 
entfernt, obwohl sie den Unfall bemerkt und zumindest damit gerechnet  
habe, dass ein nicht unerheblicher Fremdsachschaden verursacht worden 
sei. Die Verfassungsbeschwerde hatte keinen Erfolg.

◼◼ Leitsatz: BVerfG 8.11.17, 2 Bvr 2129/16 

Die Rechtfertigung des mit § 111a Abs. 1 S. 1 StPO verbundenen Grundrechtsein-
griffs setzt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür voraus, dass dem Täter später 
gem. § 69 StGB die Fahrerlaubnis entzogen werden wird. Das Gericht darf sich 
dieser Prognose nicht mit dem Hinweis auf eine etwaige spätere Hauptverhand-
lung entziehen, sondern muss auf der Basis des Stands der Ermittlungen in die 
Prüfung der Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 und 2 StGB eintreten (Abruf-Nr. 
201417).
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